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(1Ob54/95)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1995

Norm

EKHG §11 Abs1 A

EKHG §11 Abs1 B1

Rechtssatz

Die nicht durch das schuldhafte Verhalten eines Beteiligten verursachte außergewöhnliche Betriebsgefahr bildet

regelmäßig einen so starken Zurechnungsgrund, daß sie durch das Verschulden eines Beteiligten nicht völlig verdrängt

wird (hier: Lenken eines PKW im Schrittempo schräg zur Fahrbahnlängsachse in Richtung auf den zweiten Fahrstreifen

einer Autobahn).
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